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Mit Kurfürstlich

allergnädigsten

Hessischem

Privilegio.
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 Sonnabend, den 19 "° August » 8 »L.

Befdrder- und Veränderungen.
Dem Land t Physico Doctori medicinae

San dr 0 ck zu Vacha ist das in den Aemtern

Gudensberg, Felsberg, und in der Stadt Nieden

stein erledigte Physicat allergnädigst übertragen.

Regierungs - Aus sch reib en.

Bei mehreren Gelegenheiten hat sich ergeben,
daß die OrtSvorgesetzten, außer den Gemeinde

rechnungen, noch sogenannte Nebenrechnungen ge,
fuhrt, und in denselben einen Theil der Gemeinde-
Einkünfte auf eine betrügliche Art berechnet haben.

Da nun diesem, den Gemeinden zum Nach

theile gereichende», Mißbrauche nicht nachzusehen
steht; so wird, allerhöchstem Befehle zufolge,
den Greben, Schulzen und Vorstehern das Hal
ten der gedachten Nebenrechnungen, bei Strafe
der Dienst-Entsetzung, und, dem Befinden nach,
bei Zuchthausstrafe, verboten.

Die Zustizbeamten haben dies den Gemeinden
 kund zu machen,'und etwaige Zuwiderhandlun
gen, mitBeifügung des Untersuchungs-ProtocollS,
der ihnen vorgesetzten Regierung zur Bestrafung
anzuzeigen. Cassel, den 2Zsten Julii iziz.

Kurfürstl. Hessische Regierung.

Edictal- Vorladungen.

r. Der abwesende Schneider-Geselle Johannes Haupt
von hier wird, weil sein Aufenthalte,Ort unbekannt
ist, hiermit öffentlich vorgeladen, im Termin den
7. Nov. d. I. auf hiesiger Amtsstube zu gewöhnlicher
Gerichtöteit zu erscheinen, und sich auf die von Eli,
sabeth Neufert, von hier, wider ihn angestellte
Schwängerungs-Klage gehörig ein, und vernehmen
zu lassen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß er
für den Vater deren Kindes erklärt, und zur Ent,
richtung der gesetzlichen Alimente, auch Sarikfactions-
Leistung für die Klägerin verurtheilt werde. Frauen,
fee, den 29.Jul. «815« W. F. Buch,

kraft Auftrags Kurfürstl. Consistorit zu Cassel.

2. Vermöge allerhöchsten Resolution vom 21. v. M.

sollen die vor dem Wtlhelmshöher Thor bet der neuen
Caferne, umer dem ufurpatorifchen Westphsltfchen
Gouvernement erbauten Stallbaracken, den Gläu,
bigern, welche daran noch zu fordern haben, auf
Abbruch überwiesen, vnd die Auseinandersetzung
derselben vom unterzeichneten Stadtgericht bewirkt
werden. Es werden daher Alle und Jede, weiche a»
dieser Anlage sowohl für gelieferte Materialien,
Arbeit--, Fuhr, mrd Tage, Lohn, als auch für dazu
eingeräumten Grund vnd Boden oder sonst gegrün
dete Forderungen zu haben vermeinen, hierdurch
vorgeladen, sich in dem auf Montag den 28. Aug.
nachstkünfrig angesetzten Termin Morgens um 8 Uhr
auf Kurfürstlichem Stadtgericht einzufinden, ihre
Forderungen zu Protocoll anzuzeigen und der B«-
ralhung über die wechselseitige Anerkennung der ge,
metnschaftlichkn Ansprüche, und der desfallsigen Li,
quidarion, wie auch über die Art der Auseinander,

r


